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1. IN EIGENER SACHE 

1.1 Halten Sie uns am Laufenden 

Wir möchten Sie daran erinnern, dass stets Ihre aktuelle Kontoverbindung in Finanz-Online  
hinterlegt sein muss. Teilen Sie uns daher künftig diesbezügliche Änderungen umgehend mit,  
damit wir für Sie die abgespeicherten Daten aktualisieren können. So stellen Sie sicher, dass 
Auszahlungen vom Finanzamt nicht fälschlicherweise auf ein veraltetes Konto gelangen.  

Bitte teilen Sie uns außerdem mit, wenn sich Ihre Kontaktdaten (Adresse, E-Mail oder Telefon- 
nummer) ändern, damit wir Sie weiterhin erreichen können. 

1.2 Neue Mitarbeiter 

Als stetig wachsende Steuerkanzlei freuen wir uns darüber, seit Jahresbeginn bereits drei neue  
Arbeitnehmerinnen begrüßen zu dürfen. Die dadurch notwendig gewordene Erweiterung  
unserer bestehenden Büroräumlichkeiten wird im Herbst abgeschlossen sein.    

Selina Geyer hat im Dezember 2021 erfolgreich ihre Lohnverrechnungsprüfung abgeschlossen  
und unterstützt seit Jahresbeginn tatkräftig das Lohnverrechnungsteam.  

Mit viel Engagement stärkt uns unsere erfahrene Mitarbeiterin Petra Fleischmann seit Anfang  
Februar in der Buchhaltung und Lohnverrechnung.  

Zudem hat auch das Sekretariat mit Stefanie Waldinger im April eine weitere motivierte  
Empfangsdame bekommen. 

1.3 Erfolgreiche Prüfungen 

Besonders stolz sind wir auf unsere top ausgebildeten Mitarbeiter, weshalb wir unserer  
Kollegin Sandra Staufer sehr herzlich zu Ihrem guten Erfolg bei der Bilanzbuchhalterprüfung  
gratulieren.  

Auch unserem langjährigen Mitarbeiter Martin Wachtberger BSc möchten wir zu seinem  
Bachelorabschluss in Wirtschaftswissenschaften gratulieren.  

Zuletzt möchten wir Ihnen einen entspannten Sommer wünschen und  
uns für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen bedanken.  
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2. EINLEITUNG 

Während uns Corona eine kleine Verschnaufpause gönnt, sind wir mit einer Reihe neuer Probleme konfrontiert: 

Die Preise steigen, vor allem die Energiekosten treiben die Inflation in die Höhe, Lieferverzögerungen und 

Rohstoffmangel tragen ein Übriges dazu bei. Medienberichten zufolge plant die Regierung ein umfangreiches 

neues Entlastungspaket. Der Beginn der CO2-Bepreisung soll auf den 1.10.2022 verschoben werden. Der 

Klimabonus soll auf € 500 erhöht, der Energiebonus deutlich erhöht und nachgeschärft werden. Wir werden Sie 

darüber in einer weiteren Ausgabe unserer Klienten Information informieren.  

3. ABGABENÄNDERUNGSGESETZ 2022 IN BEGUTACHTUNG 

Das AbgÄG 2022 soll noch vor der Sommerpause im Parlament beschlossen werden. Nachfolgend finden Sie 

einen Überblick über die wichtigsten geplanten steuerlichen Änderungen. Über etwaige Änderungen und die 

finale Gesetzwerdung werden wir Sie im Rahmen der nächsten Ausgabe informieren. 

3.1 ÄNDERUNGEN IM ESTG 

• Pauschaler Betriebsausgabenabzug für Jahresnetzkarten 

Bei Jahreskarten für den öffentlichen Verkehr, die sowohl für betrieblich veranlasste Fahrten als auch für 

private Fahrten genutzt werden, können zukünftig (ab der Veranlagung 2022) von Selbständigen 

(Einzelunternehmern) 50% der aufgewendeten Kosten pauschal (ohne weiteren Nachweis) als 

Betriebsausgaben abgezogen werden. Umfasst davon sind Kosten für eine nicht übertragbare Jahreskarte der 

2. Klasse, wenn glaubhaft gemacht werden kann, dass die Jahreskarte auch für betriebliche Fahrten genutzt 

wird. Aufpreise bspw für Familienkarten sollen nicht von der Pauschalregelung erfasst sein. 

Hinweis: Die Möglichkeit der Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten für Netzkarten als Betriebsausgabe 

bleibt weiterhin bestehen (Führung exakter Aufzeichnungen). 

• Neuerungen iZm der Forschungsprämie 

Bislang sind Forschungsleistungen von Einzelunternehmern, Gesellschaftern einer Personengesellschaft oder 

unentgeltlich tätigen Gesellschaftern einer Kapitalgesellschaft im Rahmen der Forschungsprämie nicht 

berücksichtigt worden. Zukünftig (erstmalig anwendbar auf Prämien für das Jahr 2022) soll nun die 

Berücksichtigung eines fiktiven Unternehmerlohns iHv € 45 für jede nachweislich in den Bereichen Forschung 

und experimenteller Entwicklung erbrachte Tätigkeitsstunde gesetzlich verankert werden (maximal jedoch € 

77.400 pro Person und Wirtschaftsjahr). Des Weiteren soll die Antragsfrist für die Forschungsprämie von der 

Rechtskraft der Steuerbescheide entkoppelt werden. 

Darüber hinaus soll es zukünftig ebenfalls die Möglichkeit geben, auf Antrag über einen abgegrenzten Teil 

eines Prämienantrags durch einen gesonderten Bescheid absprechen zu können. Damit einhergehend sollen 

auch Teilauszahlungen bei Prämienanträgen möglich sein. Nach derzeitiger Rechtslage kann über 

Prämienanträge nur einheitlich abgesprochen werden, was oftmals Verzögerungen bei der Auszahlung der 

Prämie zur Folge hat. 

• Keine Steuerpflicht bei Depotübertragungen iZm mit Umgründungen 

Der derzeitigen Rechtslage nach wird bei Depotentnahmen oder -übertragungen im Rahmen der 

Anwendbarkeit des UmgrStG regelmäßig eine Entnahmebesteuerung ausgelöst, da bisher in diesen Fällen 

keiner der Ausnahmetatbestände erfüllt war. Durch die Änderungen soll nun ein weiterer Ausnahmetatbestand 

geschaffen werden. Demnach soll eine Übertragung im Zuge einer unter das UmgrStG fallenden Umgründung 

keine Entnahmebesteuerung bewirken. Damit die inländische depotführende Stelle den 

Kapitalertragsteuerabzug unterlassen und eine entsprechende Mitteilung an das Finanzamt durchführen kann, 

muss das Vorliegen einer Umgründung iSd UmgrStG mittels geeigneter Unterlagen (zB notariell beurkundeter 

Beschluss) glaubhaft gemacht werden. Für ausländische depotführende Stellen soll der Steuerpflichtige diese 

Mitteilung selbst vornehmen können. 



• Steuerfreie Mitarbeitergewinnbeteiligung 

Durch die ökosoziale Steuerreform 2022 wurde die steuerfreie Mitarbeitergewinnbeteiligung eingeführt. Nun 

soll klargestellt werden, dass einem einzelnen Arbeitnehmer insbesondere auch bei mehreren Arbeitgebern 

insgesamt trotzdem nur der steuerfreie Maximalbetrag von jährlich € 3.000 gewährt werden kann. Bei einer 

Überschreitung soll es künftig im Rahmen der Pflichtveranlagung zu einer Nachversteuerung des 

übersteigenden Betrags kommen. 

• Besteuerung von Leistungen aus der Sozialversicherung 

Bestimmte Leistungen aus der Sozialversicherung – wie insbesondere Krankengeld, Rehabilitationsgeld, 

Wiedereingliederungsgeld und Umschulungsgeld – sollen künftig zur Vermeidung von Steuernachzahlungen 

aufgrund längerer Verfahrensdauern und geballter Zahlungen nicht mehr im Jahr des Zuflusses besteuert, 

sondern dem Jahr des Anspruchs zugerechnet werden (sogenannte Anspruchsprinzip).  

• Öffi-Ticket & Pendlerpauschale 

Zur Unterstützung des Umstiegs auf öffentliche Verkehrsmittel wurde die Steuerbefreiung mit Juli 2021 auf 

Wochen-, Monats- und Jahreskarten erweitert, sofern die Karte zumindest am Wohn- oder Arbeitsort gültig ist. 

Nun soll klargestellt werden, dass nicht nur die (teilweise) Übernahme der Kosten, sondern auch die 

Zurverfügungstellung eines Öffi-Tickets durch den Arbeitgeber steuerfrei möglich ist. 

Darüber hinaus soll es künftig zu einer Pflichtveranlagung kommen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen 

nicht erfüllt waren oder Arbeitnehmern Kosten für ein Öffi-Ticket in einer nicht zustehenden Höhe ersetzt 

wurden (zB durch unrichtige Angaben). Weiters soll künftig auch dann eine Pflichtveranlagung durchgeführt 

werden, wenn ein Pendlerpauschale zu Unrecht oder in falscher Höhe berücksichtigt wurde. 

• Unterhaltsabsetzbetrag 

Die steuerliche Behandlung von unregelmäßigen sowie nachgezahlten Unterhaltsleistungen soll gesetzlich 

klargestellt werden. Der Unterhaltsabsetzbetrag soll nur für jene Monate zustehen, für die rechnerisch die volle 

Unterhaltsleistung erfüllt wurde. Dabei soll zunächst immer die älteste offene Unterhaltsverpflichtung getilgt 

werden. Bei unregelmäßigen Zahlungen innerhalb eines Kalenderjahrs soll somit vom Beginn des 

Kalenderjahrs (bzw der Unterhaltsverpflichtung) an aufgefüllt werden. Dies soll auch für Nachzahlungen gelten, 

allerdings sollen diese ausschließlich im Kalenderjahr der Zahlung zu berücksichtigen sein. Nachzahlungen für 

offene Unterhaltsverpflichtungen aus dem Vorjahr sollen für den Unterhaltsabsetzbetrag im Vorjahr nicht mehr 

berücksichtigt werden können. 

• Jahressechstel bei Kurzarbeit 

Wie bereits in den letzten beiden Jahren soll auch 2022 für Zeiten der Kurzarbeit (unabhängig davon, wie lange 

Arbeitnehmer in Kurzarbeit waren) bei der Berechnung des Jahressechstels ein pauschaler Zuschlag von 15% 

berücksichtigt werden, um Kürzungen der Steuerbegünstigungen des Jahressechstels zu dämpfen. 

3.2 ÄNDERUNGEN IM USTG 

• kein Übergang der Steuerschuld und keine Haftung von Leistungsempfängern (=Mieter ist Unternehmer 

oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts) bei der Vermietung von Grundstücken (insbesondere 

Geschäftsräumlichkeiten) durch ausländische Vermieter. Damit soll die bisherige Verwaltungspraxis, dass 

der ausländische Vermieter die Umsatzsteuer in Österreich unter Abzug von relevanten Vorsteuern 

abführt, aufrecht bleiben. 

• erweiterter Anwendungsbereich der Sonderregelung für Dreiecksgeschäfte (zukünftig auch auf 

Reihengeschäfte mit mehr als drei Personen). 

• Verlängerung des 0%-igen Steuersatzes für Schutzmasken bis 30.6.2023. 

• (echte) Umsatzsteuerbefreiung für grenzüberschreitende Personenbeförderung mit Eisenbahnen (ab 

1.1.2023). 

• Vorsteuerabzug erst im Zeitpunkt der Zahlung bei Leistungsbezug von einem IST-Versteuerer (ab 

1.1.2023). 

• Angabe „Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten“ als zusätzliches Rechnungsmerkmal bei IST-

Versteuerern (ab 1.1.2023). 



4. FERIENJOBS UND STEUERPFLICHT 

• Ferialjob 

Arbeiten Schüler oder Studenten im Sommer, gelten sie wie alle anderen als Arbeitnehmer. Sie sind unbedingt 

vor Arbeitsantritt vom Dienstgeber bei der ÖGK anzumelden. Es gelten alle arbeitsrechtlichen Bestimmungen 

wie insbesondere der Kollektivvertrag und das Sozial-Dumpinggesetz. Über der Geringfügigkeitsgrenze von  

€ 485,85 pro Monat sind die Ferial-Arbeitnehmer vollversichert, ihre Beitragsmonate werden bei der 

Pensionsberechnung mitberücksichtigt. 

• Echte Ferialpraktikanten 

(Ferial)Praktikanten absolvieren ein Praktikum im Rahmen ihres Schul- oder Studienplans. Volontäre arbeiten 

freiwillig im Unternehmen mit. In beiden Fällen steht der Ausbildungscharakter im Vordergrund. Im Übrigen 

besteht keine Arbeitsverpflichtung und kein Anspruch auf ein Mindestgehalt. Es liegt nach Ansicht von 

Arbeitsrechtsexperten ein Ausbildungsvertrag und kein Dienstvertrag vor. Dennoch empfiehlt es sich, eine 

Anmeldung bei der ÖGK in Höhe des vereinbarten Taschengeldes vorzunehmen, um etwaige 

Nachforderungen seitens der ÖGK zu vermeiden. 

Eine Sonderstellung nehmen Praktikanten in der Hotellerie und dem Gastgewerbe ein. Hier gilt das 

Pflichtpraktikum als echtes Dienstverhältnis, das entsprechend dem Kollektivertrag in Höhe der 

Lehrlingsentschädigung entlohnt werden muss. 

• Schnuppertage 

Für Schüler, die eine individuelle Berufsorientierung während oder außerhalb der Unterrichtszeit absolvieren, 

gibt es die Möglichkeit sogenannter Schnuppertage. Grundsätzlich sind Schüler durch die gesetzliche 

Schülerunfallversicherung abgesichert. Besteht keine Schulpflicht (mehr), hat eine Anmeldung als Volontär bei 

der AUVA zu erfolgen. Solche Berufsschnuppertage dürfen maximal fünf Tage pro Betrieb und maximal 15 

Tage je Schüler innerhalb eines Kalenderjahres andauern. 

• Ferienjobs - was dürfen Kinder dazuverdienen? 

Wenn Kinder mit Sommerjobs ihr eigenes Geld verdienen wollen, laufen Eltern Gefahr, die Familienbeihilfe und 

den Kinderabsetzbetrag zu verlieren.  

➢ Kinder bis zur Vollendung des 19. Lebensjahres dürfen ganzjährig beliebig viel verdienen, ohne dass bei 

den Eltern die Familienbeihilfe und der Kinderabsetzbetrag gefährdet sind.  

➢ Kinder über 19 Jahre müssen darauf achten, dass das zu versteuernde Einkommen (jährliches 

Bruttoentgelt ohne 13. und 14. Gehalt nach Abzug von Sozialversicherungsbeiträgen, Werbungskosten, 

Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen) € 15.000 nicht überschreitet, um die 

Familienbeihilfe und den Kinderabsetzbetrag nicht zu verlieren. Dies gilt unabhängig davon, ob das 

Einkommen in den Ferien oder außerhalb der Ferienzeit erzielt wird.  

➢ Sollte das zu versteuernde Einkommen des Kindes € 15.000 überschreiten, wird die Familienbeihilfe um 

den übersteigenden Betrag vermindert und ist zurückzuzahlen. 

➢ Auch beim Bezug von Studienbeihilfen können Studenten bis zu € 15.000 dazuverdienen. 

TIPP: Eine Arbeitnehmerveranlagung für Niedrigverdiener bringt auf jeden Fall die Erstattung von bis zu 50% 

der Sozialversicherungsbeiträge (sogenannte Negativsteuer). In den meisten Fällen wird diese im Wege der 

antragslosen Veranlagung seitens des Finanzamts im Folgejahr erledigt. 

 

 

 



5. ENERGIEKOSTENAUSGLEICH 

Angesichts dieser Preissteigerung hat die Bundesregierung einen „großzügigen“ Energiekostenausgleich 

(sogenannter „Energiebonus“) geschaffen, um ihre Bürger und Bürgerinnen finanziell zu entlasten. Der 

Energiebonus beträgt nach der derzeit gültigen Regelung einmalig € 150 pro Haushalt und wird in Form eines 

Gutscheins ausgegeben. Die Gutscheine werden zeitlich versetzt, je nach Bezirk, bis Ende Juni 2022 an die 

Haushalte verschickt. Bezugsberechtigt sind Personen, die an dieser Adresse in der Zeit zwischen dem 

15.3.2022 bis 30.6.2022 an zumindest einem Tag ihren Hauptwohnsitz haben, deren Stromliefervertrag auf 

ihren Namen lautet und deren Einkünfte die Höchstgrenze von € 55.000 pro Jahr (Einpersonenhaushalt) oder  

€ 110.000 (Mehrpersonenhaushalt) nicht überschreiten. Die Einkunftsgrenze ist entweder der „Gesamtbetrag 

der Einkünfte“ laut Einkommensteuerbescheid oder der Betrag, der in der Kennzahl 245 am Lohnzettel zu 

finden ist. Medienberichten ist zu entnehmen, dass der Energiebonus erhöht und nachgeschärft werden soll.  

5.1 REPARATURBONUS 

Der Reparaturbonus beträgt bis zu 50% der Reparaturkosten, jedoch maximal € 200 je Reparatur und ist seit 

dem 26.4.2022 beantragbar. Die Voraussetzungen für die Erlangung des Bonus sind: 

➢ Privatperson mit Wohnsitz in Österreich 
➢ Defektes Elektro- oder Elektronikgerät, welches im Eigentum der Privatperson steht und nicht gemietet 

oder geliehen ist 
➢ Reparatur wird von einem Partnerbetrieb durchgeführt 

Unter www.reparaturbonus.at kann der Reparaturbonus (Bon) beantragt werden, der nach Ausstellung 

innerhalb von drei Wochen bei einem Partnerbetrieb eingelöst werden muss, da er ansonsten verfällt. Danach 

kann jederzeit ein neuer Bon beantragt und eingelöst werden. Pro Reparatur kann ein Bon eingelöst werden. 

Haben Sie also mehrere defekte Geräte, können Sie je Gerät einen Bon einlösen. Der Reparaturbonus ist so 

lange beantragbar, solange Fördermittel vorhanden sind (insgesamt € 60 Mio stehen bis 31.12.2023 zur 

Verfügung). 

TIPP: Bevor Sie ein Reparaturunternehmen beauftragen, vergewissern Sie sich, dass dieses auch ein 

Partnerunternehmen ist, da der Bon sonst nicht eingelöst werden kann. 

6. MIETRECHT – AKTUELLE ERGÄNZUNGEN 

6.1 Mietrecht – Erneute Erhöhung Kategorie Beträge 

Mit 1.4.2022 hat der Gesetzgeber die verschobene Anhebung der Kategoriebeträge seit Anfang der Pandemie 

vorgenommen. Die allgemeine Valorisierungsregel des MRG besagt, dass immer dann eine Anpassung 

stattzufinden hat, wenn sich der Index des VPI 2000 seit der letzten Erhöhung (hier: Basis Dezember 2020) um 

mehr als 5% verändert. Diese Schwellenwertüberschreitung des Index fand bereits im Februar 2022 statt und 

wurde im April 2022 verlautbart. Daher ist eine Valorisierung der Kategoriebeträge frühestens ab dem 

übernächsten Monatsersten des auf die Verlautbarung folgenden Monats, nämlich dem 1.6.2022 gesetzlich 

vorgesehen. Diese weitere Anpassung wurde nun vom Gesetzgeber durchgeführt.  

Die seit dem 1.6.2022 gültigen Kategoriebeträge können Sie folgender Liste entnehmen (in €/m²): 

 Kategorie A Kategorie B Kategorie C Kategorie D 

brauchbar 

Kategorie D 

unbrauchbar 

NEU ab 

1.6.2022 4,01 3,01 2,00 2,00 1,00 

seit 1.5.2022 3,80 2,85 1,90 1,90        0,95 

 

http://www.reparaturbonus.at/


Bei aufrechten Mietverträgen wird die Anhebung des Kategoriemietzinses frühestens ab dem 5.7.2022 möglich 

sein. Dafür sind folgende Voraussetzungen notwendig: 

➢ Vertragliche Wertsicherungsvereinbarung. 

➢ Ein Erhöhungsbegehren muss schriftlich erfolgen und nach dem 1.6.2022 abgesendet werden. 

➢ Das Schreiben muss spätestens 14 Tage vor dem Fälligkeitstermin beim Mieter einlangen (E-Mail oder Fax 

ist ausreichend). 

Langt das Begehren zu spät ein, ist die Anhebung erst zum nächsten Fälligkeitstermin möglich. Die Erhöhung 

der Kategoriebeträge hat nicht nur direkte Auswirkungen auf die zu entrichtenden Mietzinse, sondern erhöht 

auch (in vielen Fällen) die Verwaltungskostenpauschale der Hausverwaltungen und führt dadurch insgesamt zu 

höheren Betriebskosten, welche wiederum der Mieter zu tragen hat.  

6.2 Vermietung von Wohnräumen an Flüchtlinge im Zuge des Ukraine Konfliks  

• Vermietung, wenn bisher keine Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt wurden 

▪ Erfolgt die Vermietung unentgeltlich, liegt keine steuerlich relevante Einkunftsquelle vor. Es ist 

somit keine Erfassung in der Steuererklärung erforderlich. 

▪ Erfolgt die Vermietung entgeltlich, ist entscheidend, ob durch die Vermietung ein Verlust oder 

Gewinn (Überschuss) erzielt wird. Sofern ein Verlust erzielt wird, ist ebenfalls keine Erfassung 

in der Steuererklärung erforderlich (keine Einkunftsquelle, da Liebhaberei). Wird ein Überschuss 

erzielt, liegen steuerpflichtige Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung vor. 

• Vermietung, wenn bereits Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt wurden  

▪ Erfolgt die Vermietung einer ansonsten leerstehenden Wohnung befristet unentgeltlich, führt 

dies zu keiner Änderung der Bewirtschaftungsart (Liebhaberei), wenn die Unterkunft für 

höchstens zwölf Monate unentgeltlich überlassen wird. Es liegen weiterhin Einkünfte aus 

Vermietung und Verpachtung vor.  

▪ Erfolgt die Vermietung entgeltlich, liegen weiterhin Einkünfte aus Vermietung vor, selbst wenn 

durch die Vermietung ein Verlust erzielt wird. Voraussetzung ist, dass die verlustbringende 

Überlassung einen Zeitraum von zwölf Monaten nicht überschreitet. 

• Vermietung, wenn Zusatzleistungen erbracht werden 

In diesem Fall liegen grundsätzlich Einkünfte aus Gewerbebetrieb vor, sofern ein Gewinnstreben 

ableitbar ist. Bei Verlusten ist mangels Gewinnstreben jedoch von Liebhaberei auszugehen. Die 

Verluste sind steuerlich unbeachtlich. 

 

7. GEWINNAUSSCHÜTTUNG UND GSVG-PFLICHT  

Gewinnausschüttungen an Gesellschafter-Geschäftsführer (GesGF) einer GmbH unterliegen seit jeher der 

Beitragspflicht nach dem GSVG, sofern aufgrund dieser Tätigkeit nicht schon eine ASVG-Pflichtversicherung 

vorlag. Seit Jänner 2016 müssen Ausschüttungen an GSVG-pflichtige GesGF einer GmbH auch verpflichtend 

bei der Kapitalertragssteueranmeldung (KESt-Anmeldung) angegeben werden. Bis Februar 2020 gab es 

jedoch keine Rechtsgrundlage für die Durchführung des Datenaustauschs zwischen den Finanzbehörden und 

der Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS).  

Liegt daher eine Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 3 GSVG oder § 2 Abs 2 FSVG als GesGF der 

ausschüttenden GmbH vor, so ist die Ausschüttung beitragspflichtig. Dies gilt unabhängig davon, ob es eine 

Vergütung der Geschäftsführer-Tätigkeit über selbständige oder nichtselbständige Einkünfte gibt oder nicht. 

7.1 Besonderheiten betreffend Pensionen 

• Ausnahme betreffend die sog „Versteinerung“: Betrifft die Nachmeldung der Ausschüttungen Zeiträume, 

für die iZm einem Pensionsfeststellungsverfahren vorläufige Beitragsgrundlagen „versteinert“ wurden, 

erfolgt aufgrund der Ausschüttungen keine Änderung der Beitragsgrundlage. 

• Hinweis: Laut SVS ist nicht auszuschließen, dass aufgrund der Berücksichtigung der Ausschüttungen 

rückwirkend eine Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG festgestellt wird und diese 



Pflichtversicherung gegebenenfalls pensionsschädlich ist. Ob Pensionsleistungen gegebenenfalls 

zurückgefordert werden können, wird im Einzelfall entschieden. 

• Besondere Höherversicherung (für erwerbstätige Pensionisten): Sind aufgrund der Ausschüttungen 

endgültige Beitragsgrundlagen für Zeiträume ab dem Pensionsstichtag (sind nicht von der Versteinerung 

betroffen) zu erhöhen, ist grundsätzlich auch die besondere Höherversicherung anzupassen. 

 

8. AKTUELLE HÖCHSTGERICHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN 

• VwGH: Haftet der Parteienvertreter für die ImmoESt? 

Im vorliegenden Fall wurde ein Rechtsanwalt zur Haftung für die Immobilienertragsteuer herangezogen, weil 

das Finanzamt ihm vorwarf, die ImmoESt falsch berechnet zu haben. Es wurde allerdings nicht behauptet, 

dass die Haftungsvoraussetzungen dafür vorliegen. Eine Haftung des Parteienvertreters kommt nur dann in 

Frage, wenn der Parteienvertreter „wider besseren Wissens auf Grundlage der Angaben des Steuerpflichtigen“ 

gehandelt hat. Da weder das Finanzamt noch das BFG auf diese Tatbestandsvoraussetzung eingegangen 

sind, war die Entscheidung als inhaltlich rechtswidrig aufzuheben. Eine Auslegung für das Handeln „wider 

besseren Wissens auf Grundlage der Angaben des Steuerpflichtigen“ lässt der VwGH allerdings offen. 

• VwGH: Ablöse bei einem Fruchtgenussrecht und Veräußerungs- und Belastungsverbot 

Wird ein Fruchtgenussrecht entgeltlich abgelöst, so ist dies grundsätzlich ein nicht steuerbarer Vorgang. Die 

Ablöse eines Veräußerungs- und Belastungsverbots hingegen, ist – als nicht übertragbares Recht – ein 

steuerbarer Vorgang gem § 29 EStG. Werden nun beide Rechte in einem Vorgang verkauft, so ist das Entgelt 

entsprechend den Rechten aufzuteilen. Da eine Bewertung eines Veräußerungs- und Belastungsverbots in der 

Regel nicht möglich ist, hält der VwGH die Differenzmethode (Entgelt minus Ertragswert des 

Fruchtgenussrechts) in diesem Fall für angemessen.  

• VwGH: Veränderung der organisatorischen Struktur beim Mantelkauf 

Im vorliegenden Fall hat der VwGH festgehalten, dass der Mantelkauftatbestand nur dann erfüllt ist, wenn eine 

nicht bloß formelle, sondern tatsächliche Änderung der organisatorischen Struktur gegeben ist. Dies ist dann 

der Fall, wenn zwar die bislang beschäftigten Geschäftsführer beibehalten werden, jedoch die wesentlichen 

Entscheidungen von einer anderen Person getroffen werden. Im vorliegenden Fall war die Konstellation 

umgekehrt, da eine weitere Person als Geschäftsführer zu den bestehenden Altgeschäftsführern hinzutrat. 

Eine Feststellung durch den VwGH, ob eine Veränderung der organisatorischen Struktur vorlag, konnte nicht 

getroffen werden, da nicht genug Sachverhaltsfeststellungen bezüglich des Umfangs der Entscheidungsgewalt 

der „neuen“ Geschäftsführung erhoben wurden. 

9. TERMINE BIS SEPTEMBER 2022 

9.1 Vorsteuerrückerstattung aus Großbritannien 

Großbritannien gilt seit dem BREXIT als Drittland. Allerdings weicht der Vergütungszeitraum vom Kalenderjahr 

ab. Nach den nationalen britischen Regeln muss die Vorsteuerrückerstattung auf Basis des sogenannten 

„prescribed year“, das vom 1.Juli eines Jahres bis zum 30.Juni des Folgejahres dauert, innerhalb von sechs 

Monaten nach Ende des Zeitraums eingebracht werden. Für die Erstattung der Vorsteuerbeträge aus dem 

Zeitraum 1.7.2021 bis 30.6.2022 sind die Vergütungsanträge bis spätestens 31.12.2022 einzubringen. Für die 

erste Jahreshälfte 2021 ist kein Antrag mehr möglich. Auch hier sind die Rechnungen, Importbelege und eine 

gültige Unternehmerbescheinigung im Original auf dem Postweg zu übermitteln. Voraussetzung ist, dass der 

Erstattungsbetrag mindestens 130 britische Pfund für drei Monate bzw 16 britische Pfund für den 12 Monate 

umfassenden Zeitraum überschreitet. 

9.2 Homeoffice-Regelung mit Deutschland und Italien endet 

Während der COVID-19-Pandemie wurde die Arbeit oftmals im Homeoffice erledigt. Eine 

Konsultationsvereinbarung mit Deutschland sah vor, dass sich dadurch nichts an der Besteuerung im 

Arbeitgeberstaat änderte. Diese Sonderregelung läuft mit 30.6.2022 aus. Ab Juli 2022 gelten wieder die 

allgemeinen Regeln des Doppelbesteuerungsabkommens (DBA). Das bedeutet für jene, die in einem Staat 



wohnen (zB Österreich) und in einem anderen Staat (also Deutschland) als Dienstnehmer des (deutschen) 

Arbeitgebers arbeiten, die Lohnsteuer im Tätigkeitsstaat abzuführen ist. Für Homeoffice-Tage darf nach den 

allgemeinen Grundsätzen der Tätigkeitsstaat – diesmal nun der Ansässigkeitsstaat (zB Österreich) – die 

Lohnsteuer erheben.  Die Arbeitszeit ist somit nach Tagen im Homeoffice und im Arbeitgeberstaat aufzuteilen. 

Sobald man im Wohnsitzstaat einen wesentlichen Teil seiner Tätigkeit (mind 25% der Arbeitszeit) verbringt, 

unterliegt man der Sozialversicherung des Wohnsitzstaates. Das wäre beispielsweise ab zwei Homeoffice-

Tagen pro Woche der Fall. 

Für Grenzgänger nach DBA-Deutschland gilt eine Sonderregelung. Personen, die ihren Wohnsitz in Österreich 

und ihren Arbeitsplatz in Deutschland (bzw umgekehrt) haben und täglich zurückkehren, werden als 

Grenzgänger bezeichnet. Das gilt für eine Zone von 30 km Luftlinie beidseitig der Grenze. Diese sind im 

Ansässigkeitsstaat steuerpflichtig, soweit sie an maximal 45 Arbeitstagen pro Jahr nicht an ihren Wohnsitz 

zurückkehren.  

ACHTUNG: Homeoffice-Tage gelten als „Nichtrückkehrtage“. Daher sind Homeoffice-Tage von nicht mehr als 

45 Tagen mit der Grenzgängerregelung vereinbar. Bis 30.6.2022 gelten pandemiebedingte Homeoffice-Tage 

nicht als „Nichtrückkehrtage“.  

 

9.3 Vorsteuerrückerstattung aus EU-Staaten  

Für die Erstattung von Vorsteuern des Jahres 2021 aus EU-Mitgliedsstaaten endet die Frist am 30.9.2022. Die 

Anträge sind über FinanzOnline einzureichen. Dabei gilt es, die Vorsteuerabzugsfähigkeit nach den im 

jeweiligen EU-Mitgliedsstaat geltenden Regelungen zu beachten. Grundsätzlich sind Rechnungen mit einer 

Bemessungsgrundlage von mind € 1.000 bzw Tankbelege über € 250 einzuscannen und dem Antrag als PDF-

File beizufügen. Beachten Sie die maximale Datengröße bei Einreichung über FinanzOnline von 5 MB und 40 

Belegen je Antrag. 

Unterjährig gestellte Anträge müssen Vorsteuern von zumindest € 400 umfassen. Bezieht sich ein Antrag auf 

ein ganzes Kalenderjahr bzw auf den letzten Zeitraum eines Kalenderjahres, so müssen die Erstattungsbeträge 

zumindest € 50 betragen. 

Im Zuge der Bearbeitung der Anträge durch die ausländischen Finanzbehörden kommt es oft zu Rückfragen 

oder ergänzenden Unterlagenanforderungen, wofür eine Nachfrist von einem Monat eingeräumt wird. Bei 

Nichteinhaltung dieser Nachfrist reagieren die ausländischen Behörden häufig mit einer Ablehnung der 

eingereichten Anträge mit der Begründung, dass die Frist für die Nachreichung der Unterlagen nicht 

eingehalten wurde. Der EuGH stellt dazu klar, dass es sich bei der Frist für die Beantwortung allfälliger 

Rückfragen um keine Ausschlussfrist handelt. Dies bedeutet, dass bei Nichteinhaltung der Nachfrist die 

Finanzbehörde nicht berechtigt ist, die zugrundeliegenden Vorsteuererstattungsanträge endgültig abzulehnen.  

9.4 Frist für den Jahresabschluss 2021 vom 30.9. 2022 auf 31.12.2022 verlängert 

Kapitalgesellschaften und „kapitalistische Personengesellschaften“ (zB GmbH & Co KG), bei denen keine 

natürliche Person als unbeschränkt haftender Komplementär fungiert, sind verpflichtet, ihren Jahres-

/Konzernabschluss spätestens fünf Monate nach dem Bilanzstichtag aufzustellen und spätestens nach neun 

Monaten an das Firmenbuchgericht zu übermitteln. Auf Initiative der Kammer der Steuerberater und 

Wirtschaftsprüfer konnten die Aufstellungs- und Offenlegungsfristen für den Jahresabschluss zum 31.12.2021 

erneut um drei Monate verlängert werden. Für die folgenden Bilanzstichtage gelten Einschleifregelungen. Eine 

Übernahme ins Dauerrecht ist in Diskussion. 


